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Mietverhältnis *, *, * 

Senkung des Mietzinses wegen aktuellem Referenzzinsatz
Sehr geehrte *
Für Ihre Antwort vom 25. September 2012 danke ich Ihnen. 

Die Gründe für die Verweigerung der Mietzinssenkung erachte ich als nicht rechtens. Wie Sie bestimmt wissen sind die Mietzinse in der Schweiz an den Referenzzinssatz gekoppelt. Ob Ihre Finanzierung über eine Festhypothek läuft und wie diese verzinst ist, ist daher nicht relevant – so wie Sie umgekehrt auch den Mietzins erhöhen könnten bei steigendem Referenzzinssatz, auch wenn Sie eine günstigere Hypothek haben. Es waren im Übrigen in den letzten Jahren immer die Vermieterverbände, die sich vehement gegen eine Abkoppelung der Mietzinse vom Referenzzinssatz ausgesprochen haben. 
Auch Ihre weiteren Argumente bezüglich der Nebenkosten vermögen die Abweisung des Begehrens wegen des gesunkenen Referenzzinssatzes nicht zu rechtfertigen. Wenn Sie geltend machen, dass die Nebenkostenpauschale nicht mehr ausreichend sei, dann können Sie dies nur gemäss den rechtlichen Voraussetzungen für die Abänderung vorbringen. Sie wollten den Mietvertrag mit diesen Bedingungen - Nebenkostenpauschale statt akonto - schliessen. Auch die angesprochene Ortsüblichkeit des Mietzinses ist für diese Frage nicht ausschlaggebend. Es geht auch nicht darum, dass ich den Mietzins generell als zu hoch empfinde. Es ist lediglich so, dass der allgemeine Referenzzinssatz historisch tief ist und mir aufgrund der erwähnten Koppelung eine Senkung zusteht. 
Ich gehe davon aus, dass wir beide an einem guten Einvernehmen und Mietverhältnis interessiert sind. Ich ersuche Sie daher höflich, die Sache nochmals zu prüfen und bitte Sie, mir bis am Montag, 15. Oktober Bescheid zu geben, damit ich fristgerecht die weiteren Schritte prüfen kann. 

Freundliche Grüsse 
*
